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©  Auflage  für  eine  Matratze,  ein  Sitzpolster,  ein  Lehnpolster  oder  dergleichen. 

©  Auflage  für  eine  Matratze  oder  dergleichen  aus 
offenporigem  Schaumstoff  mit  einem  Raumgewicht 
von  30,  35  oder  40  kg/m-3  und  einer  Stauchhärte, 
die  bei  Raumgewicht  30  kg/m-3  34  kPa/40%,  bei 
Raumgewicht  35  kg/m-3  37  kPa/40%  und  bei  Raum- 
gewicht  40  kg/m-3  42  kPa/40%  beträgt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Auflage  für  eine  Ma- 
tratze,  ein  Sitzpolster,  ein  Lehnpolster  oder  derglei- 
chen,  insbesondere  für  orthopädische  Zwecke,  aus 
einer  flachen  Schaumstoffmatte,  die  rückseitig  glatt 
ist  und  an  der  Vorderseite  eine  Profilschicht  auf- 
weist. 

Eine  solche  Auflage  wird  mit  ihrer  Profilschicht 
nach  außen  weisend,  also  zu  der  Seite,  auf  der  die 
Person  aufliegt  oder  sich  anlehnt,  auf  einer  Matrat- 
ze,  einem  Sitzpolster,  einem  Lehnpolster  oder  der- 
gleichen  ausgebreitet.  Die  Auflage  liegt  also  zwi- 
schen  der  Matratze  oder  dergleichen  einerseits  und 
dem  Benutzer  andererseits  und  kehrt  ihre  Profil- 
schicht  dem  Benutzer  zu. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  solche  Auf- 
lage  so  auszugestalten,  daß  eine  möglichst  gleich- 
mäßige  punktuelle  Druckverteilung  erzielbar  ist. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
der  eingesetzte  Schaumstoff  ein  Raumgewicht  von 
30,  35  oder  40  kg/m-3  hat,  daß  die  Profilschicht 
geometrisch  bedingt  das  halbe  Raumgewicht  des 
eingesetzten  Schaumstoffs  hat,  daß  der  eingesetzte 
Schaumstoff  offenporig  ist  und  daß  die  Stauchhärte 
des  eingesetzten  Schaumstoffs  bei  Raumgewicht 
30  kg/m-3  34  kPa/40%,  bei  Raumgewicht  35 
kg/m-3  37  kpa/40%  und  bei  Raumgewicht  40 
kg/m-3  42  kPa/40%  beträgt  (Stauchhärte  definiert 
nach  DIN  53577). 

Durch  die  Erfindung  wird  eine  den  Erfordernis- 
sen  der  neuesten  orthopädischen  Erkenntnisse  op- 
timal  gerecht  werdende  Auflage  erzielt,  durch  die 
im  Fall  der  Matratze  eine  hervorragende  Entlastung 
der  Wirbelsäule  und  Regenerationsmöglichkeiten 
der  Wirbelsäule  erzielbar  sind.  Dadurch  wiederum 
ist  eine  allgemein  bessere  Entspannung  und  eine 
Begünstigung  der  Entspannung  und  des  Schlafs 
erzielbar.  Bei  Sitzpolstern  und  Lehnpolstern  sind 
die  orthopädischen  Vorteile,  bedingt  durch  die 
gleichmäßige,  punktuelle  Druckverteilung  entspre- 
chend. 

Diese  Vorteile  werden  erzielt  durch  die  gekenn- 
zeichneten  Abmessungen  und  Bemessungen,  je- 
weils  in  Abstimmung  auf  die  durch  die  benutzende 
Person  ausgeübte  Gewichtsbelastung. 

Mit  den  drei  Auflagetypen  entsprechend  den 
drei  angegebenen  Raumgewichten  und  den  zuge- 
hörigen  Stauchhärten  kann  man,  wie  die  Erfahrung 
gezeigt  hat,  die  verschiedenen  Körpergewichte  der 
in  Frage  stehenden  Benutzer  abdecken,  nämlich 
leichtgewichtige  Personen  mit  dem  niedrigsten 
Raumgewicht,  mittelgewichtige  Personen  mit  mitt- 
lerem  Raumgewicht  und  schwergewichtige  Perso- 
nen  mit  dem  großen  Raumgewicht. 

Man  kann  die  Vorsprünge  der  Profilschicht  ent- 
sprechend  den  zu  erwartenden  regionalen  Bela- 
stungen  unterschiedlich  bemessen.  Das  erfordert 
dann  aber  für  den  Benutzer  eine  entsprechende 
Benutzungsvorschrift  zur  Orientierung  seiner  Lage. 

Das  vermeidet  man  bei  einer  Weiterbildung  der 
Erfindung,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  die 
Schaumstoffmatte  über  die  Vorsprünge  der  Profil- 
schicht  gemessen  überall  gleich  stark  ist,  daß  die 

5  Profilschicht  über  ihre  Vorsprünge  gemessen  über- 
all  gleich  stark  ist  und  daß  die  Profilschicht  aus 
gleichmäßig  über  die  ganze  Fläche  verteilten,  ab- 
gerundeten  Kegeln  besteht. 

Vorteilhaft  ist  die  Schaumstoffmappe  7  bis  12 
io  cm,  vorzugsweise  7  cm  stark. 

Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  einer  Auflage 
weist  eine  Profilschicht  auf,  die  4  bis  5  cm,  vor- 
zugsweise  4,5  cm  stark  ist  und  deren  Kegel  sämt- 
lichst  gleichgroß  und  reihen-  und  zeilenweise  ange- 

75  ordnet  sind.  Dabei  empfiehlt  sich  die  Anordnung 
der  Kegel  auf  Lücke  wie  die  schwarzen  Felder 
eines  Schachbrettes.  Vorzugsweise  haben  die  Ke- 
gel  der  Profilschicht  die  negative  Form  der  zwi- 
schen  den  Kegeln  ausgesparten  Zwischenräume. 

20  Dann  kann  man  aus  einem  quaderförmigen  Block 
zwei  Auflagen  schneiden,  wobei  die  Schnittfläche 
entlang  der  Oberfläche  der  Profilschicht  verläuft. 
Das  ist  bei  dem  eingesetzten  flexiblen  Schaumstoff 
leicht  möglich,  indem  man  zum  Schneiden  den 

25  Schaumstoff  so  verdrückt,  daß  die  Schnittfläche 
beim  Schneiden  eine  gerade  Fläche  ist  Auf  diese 
Weise  gewinnt  man  zwei  Auflagen  ohne  Material- 
verlust  aus  einem  entsprechenden  Schaumstoff- 
block. 

30  Bewährt  haben  sich  für  die  Kegel  Abmessun- 
gen  derart,  daß  der  kleinste  Spitzenwinkel  eines 
koaxialen  Kegelschnittes  etwa  35  bis  55°  (Grad), 
vorzugsweise  etwa  1/8  des  Vollkreises  beträgt,  daß 
der  größte  Spitzenwinkel  eines  koaxialen  Kegelsch- 

35  nittes  etwa  50  bis  70°,  vorzugsweise  etwa  1/6  des 
Vollkreises  beträgt  und  daß  die  Spitze  eines  Kegels 
abgerundet  ist  mit  einem  Krümmungsradius  von  4 
bis  10  mm  (Millimeter),  vorzugsweise  6  mm. 

Bei  einer  solchen  Bemessung  und  schachbrett- 
40  artiger  Anordnung  der  Kegel  empfiehlt  es  sich,  daß 

ein  Kegel  die  Grundfläche  eines  an  den  Ecken 
abgerundeten  Quadrates  hat  und  mit  der  Quadrat- 
diagonalen  in  Richtung  der  Schachbrettdiagonalen 
orientiert  ist. 

45  Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  beigefügten 
Zeichnung  näher  erläutert. 

In  der  Zeichnung  zeigt: 
Figur  1  eine  stilisierte  Draufsicht  auf  die  Pro- 

filschicht  einer  Auflage, 
50  Figur  2  den  Schnitt  II  aus  Figur  1, 

Figur  3  den  Schnitt  III  aus  Figur  1  und 
Figur  4  den  Schnitt  IV  aus  Figur  2  bezie- 

hungsweise  Figur  3 
sämtliche  Figuren  jeweils  ausschnittsweise. 

55  In  der  Zeichnung  ist  allgemein  mit  1  eine  Aufla- 
ge  für  eine  Matratze,  ein  Sitzpolster,  ein  Lehnpol- 
ster  oder  dergleichen  bezeichnet,  die  an  ihrer  Vor- 
derseite  eine  Profilschicht  2  aufweist  und  aus 

2 



3 EP  0  524  531  A1 4 

Schaumstoff  besteht. 
Der  eingesetzte  Schaumstoff  hat  im  dargestell- 

ten  Ausführungsbeispiel  ein  Raumgewicht  von  35 
kg/cm-3  und  eine  Stauchhärte  von  37  kPa/40%. 
Der  eingesetzte  Schaumstoff  ist  offenporiger  Polyu- 
rethan  Schaumstoff. 

Diese  Auflage  ist  für  mittelgewichtige  erwach- 
sene  Personen  gedacht.  Für  leichtgewichtige  Per- 
sonen  beträgt  das  Raumgewicht  30  kg/cm-3  und 
die  Stauchhärte  34  kPa/40%  und  für  schwerge- 
wichtige  Personen  beträgt  das  Raumgewicht  40 
kg/cm-3  und  die  Stauchhärte  42  kPa/40%. 

Die  Profilschicht  2  wird  gebildet  durch  kegel- 
förmige  Vorsprünge  3  bis  9.  Die  Auflage  1  ist, 
gemessen  über  die  Vorsprünge  3  bis  9,  überall 
gleich  stark  entsprechend  dem  Doppelpfeil  10.  Die 
Vorsprünge  3  bis  9  sind  abgerundete  Kegel,  die 
gleichmäßig  über  die  ganze  Fläche  verteilt  sind. 

Die  Auflage  1  ist  7  cm  stark,  die  Profilschicht 
ist  gemäß  Doppelpfeil  1  1  4,5  cm  stark.  Die  Kegel  3 
bis  9  der  Profilschicht  sind  sämtlichst  gleichgroß 
und  reihenweise  und  zeilenweise  angeordnet,  und 
zwar  auf  Lücke  wie  die  schwarzen  Felder  eines 
Schachbrettes.  Der  Abstand  zwischen  zwei  be- 
nachbarten  Kegeln  beträgt  gemäß  den  Doppelpfei- 
len  19  und  20  jeweils  5  cm. 

In  Figur  1  sind  die  Kegelspitzen  mit  K  und  die 
Talsohlen  zwischen  den  Kegeln  mit  T  bezeichnet. 
Die  Kegel  der  Profilschicht  passen  in  die  negative 
Form  der  zwischen  den  Kegeln  ausgesparten  Zwi- 
schenräume. 

Die  Kegel  können  Kreiskegel  sein,  vorzugswei- 
se  sind  es  jedoch  Kegel  mit  der  Grundfläche  eines 
an  den  Ecken  abgerundeten  Quadrates,  die  mit 
ihrer  Quadratdiagonale  12  in  Richtung  der  Schach- 
brettdiagonale  13  angeordnet  sind,  wie  dies  aus 
Figur  4  ersichtlich  ist. 

In  Richtung  der  Quadratdiagonalen  12  ergibt 
sich  ein  größter  Spitzenwinkel  17  eines  koaxialen 
Kegelschnittes,  dessen  Schnittebene  also  durch  die 
Quadratdiagonale  12  und  die  Kegelachse  ausge- 
spannt  ist.  Dieser  größte  Spitzenwinkel  17  beträgt 
50  bis  60°,  vorzugsweise  etwa  1/6  des  Vollkreises, 
nämlich  60°.  Entsprechend  ergibt  sich  ein  kleinster 
Spitzenwinkel  16  eines  koaxialen  Kegelschnittes, 
der  sich  parallel  zur  Seitenkante  der  quadratischen 
Grundfläche  erstreckt.  Dieser  kleinste  Spitzenwin- 
kel  16  beträgt  35  bis  55°,  vorzugsweise  etwa  1/8 
des  Vollkreises,  das  sind  45°. 

Bei  einer  bevorzugten  Abänderung  des  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiels  ist  die  Auflage  insge- 
samt  7  cm  stark  und  die  Profilschicht  4  cm  stark. 
Bei  einer  anderen  bevorzugten  Abänderung  des 
dargestellten  Ausführungsbeispiels  ist  die  Auflage 
12  cm  stark  und  die  Profilschicht  4  cm  stark. 

Patentansprüche 

1.  Auflage  für  eine  Matratze,  ein  Sitzpolster,  ein 
Lehnpolster  oder  dergleichen,  insbesondere  für 
orthopädische  Zwecke,  aus  einer  flachen 
Schaumstoffmatte,  die  rückseitig  glatt  ist  und 

5  an  der  Vorderseite  eine  Profilschicht  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  eingesetzte  Schaumstoff  ein 
Raumgewicht  von  30,  35  oder  40  kg/m-3  hat, 

daß  die  Profilschicht  (  2  )  geometrisch 
io  bedingt  das  halbe  Raumgewicht  des  einge- 

setzten  Schaumstoffs  hat, 
daß  der  eingesetzte  Schaumstoff  offenpo- 

rig  ist  und 
daß  die  Stauchhärte  des  eingesetzten 

15  Schaumstoffs  bei  Raumgewicht  30  kg/m-3  34 
kPa/40%,  bei  Raumgewicht  35  kg/m-3  37 
kPa/40%  und  bei  Raumgewicht  40  kg/m-3  42 
kPa/40%  beträgt. 

20  2.  Auflage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

daß  die  Schaumstoffmatte  (  1  )  über  die 
Vorsprünge  (  3  -  9  )  der  Profilschicht  (  2  ) 
gemessen  überall  gleich  stark  ist, 

25  daß  die  Profilschicht  über  ihre  Vorsprünge 
gemessen  überall  gleich  stark  ist  und 

daß  die  Profilschicht  aus  gleichmäßig  über 
die  ganze  Fläche  verteilten,  abgerundeten  Ke- 
geln  besteht. 

30 
3.  Auflage  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet, 
daß  die  Schaumstoffmatte  7  bis  12  cm 

(Zentimeter),  vorzugsweise  7  cm,  stark  ist. 
35 

4.  Auflage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Profilschicht  (  2  )  4  bis  5  cm 
vorzugsweise  4,5  cm  stark  ist, 

40  daß  die  Kegel  der  Profilschicht  sämtlichst 
gleichgroß  und  reihen-  und  zeilenweise  ange- 
ordnet  sind. 

5.  Auflage  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet, 

daß  die  Kegel  der  Profilschicht  (  2  )  auf 
Lücke  wie  die  schwarzen  Felder  eines  Schach- 
bretts  angeordnet  sind. 

50  6.  Auflage  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

daß  die  Kegel  der  Profilschicht  (  2  )  die 
negative  Form  der  zwischen  den  Kegeln  aus- 
gesparten  Zwischenräume  haben. 

55 
7.  Auflage  nach  Anspruch  5  bis  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet, 
daß  ein  Kegel  die  Grundfläche  eines  an 

3 
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den  Ecken  abgerundeten  Quadrates  hat  und 
mit  der  Quadratdiagonalen  (  12  )  in  Richtung 
der  Schachbrettdiagonalen  (  13  )  orientiert  ist. 

8.  Auflage  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

daß  der  kleinste  Spitzenwinkel  (  16  )  eines 
koaxialen  Kegelschnittes  etwa  35  bis  55°  - 
(Grad),  vorzugsweise  etwa  1/8  des  Vollkreises 
beträgt, 

daß  der  größte  Spitzenwinkel  (  17  )  eines 
koaxialen  Kegelschnittes  etwa  50  bis  70°,  vor- 
zugsweise  etwa  1/6  des  Vollkreises  beträgt 
und 

daß  die  Spitze  eines  Kegels  abgerundet  ist 
mit  einem  Krümmungsradius  von  4  bis  10  mm 
(Millimeter),  vorzugsweise  6  mm. 

20 
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